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„Gegen Recht und Gesetz."

Von Oberstlieutnant Peter Schmid, Kdt. I.-B. 23, Basel.

„Gegen Recht und Gesetz soll dem Eisenbahnpersonal der
Achtstundentag geraubt werden; kein Volksentscheid ist dagegen
gegeben; durch administrative Maßnahmen wird das vom Volke
beschlossene Gesetz verletzt ..." und ähnlich in allen Tonarten schreit
es uns aus der Linkspresse, aus Plakaten an allen Straßenecken, aus
Protestversammlungen entgegen.

Sobald an die persönlichen Eechte, den Geldbeutel oder die
Bequemlichkeit gerührt wird, dann tobt der Sturm der Entrüstung, und
nirgends ist dann das Rechtsgefühl der Massen so hochentwickelt wie
bei uns

Wenn aber unsere obersten Behörden einen der wichtigsten
Grundsätze unserer demokratischen Verfassung, die allgemeine
Wehrpflicht, „durch administrative Maßnahmen" preisgeben, indem sie
den jungen Bürger ein Jahr später ausheben, als das Gesetz fordert,
und dann erst noch an seine Diensttauglichkeit Anforderungen stellen,
welche über das gebotene Maß weit hinausgehen; wenn dadurch die
Bestände des Heeres auf Jahrzehnte hinaus dergestalt geschmälert
werden, daß die nach Anstrengungen eines Menschenalters geschaffene,
noch kaum vollendete Organisation unserer Landesverteidigung in
ihren Grundfesten erschüttert wird, wo bleibt dann das hochentwickelte

Rechtsgefühl des Volkes?
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